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5 1 
Pmmotionsrechl 

(1) Der Fachbereich Naturwissenschaften I-Physikder Bergischen Universi- 
tät- Gesamthochschule Wuppertai verleihtaufgrund der Dissertation und ei- 
ner mündlichen Prüfung den Grad eines Doktors der Naturwissenschaften 
(Dr. rer. nat.). Durch die Promotion wird eine überdas allgemeine Studienziel 
gemäß $80 WissHG hinausgehende Befähigung zu selbständiger wissen- 
schaftlicher Arbeit nachgewiesen. 
(2) Zur Anerkennung besonderer wissenschaftlicher Leistungen kann der 
Fachbereich den genannten Doktorgrad auch ehrenhalber (Dr. rer. nat. h.c.) 
verleihen. 

5 2 
PmmotlaisausschuB 

( I )  Der Fachbereichsrat bestellt einen Promotionsausxhuß, der für die 
Durchiührung der Promotionsverfahren zuständig ist. 

(2) Dem Promotionsausschuß gehören aus dem Fachbereich vier Professo- 
ren bzw. Habilitierte an. davon wenigslens zwei Professoren. die die Voraus- 
setzungen nach 549 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabea WissHG erfüllen, sowie zwei 
wissenschaftliche Mitarbeiter und ein Student. 
(3) Die Professoren bzw. Habilitierten und die wissenschaftlichen Mitarbeiter 
müssen den zu verleihenden oder einen entsprechenden Doktorgrad besit- 
zen. 
(4) Die Amtszeit der Mitglieder des Promotionsausschusses beträgt: 
für Professoren bzw. Habilitierte zwei Jahre. 
für wissenschaftliche Mitarbeiter zwei Jahre. 
für den Studenten ein Jahr. 
Wiederwahl ist möglich. 
(5) In den Anqeleaenheiten des Promotionsveriahrens aemäß 6 3 Abs. 1 die- 
ser ~ r o m o t , o ~ s o r ~ n u n ~  stehiaasStimmrecht n ~ r d e n  ~;t~liede;n des Promo- 
tionsausschusses ZL, die den ZL verleihenden oder einen entsorechenden 
Doktorgrad besitzen. 
(6) Der Promotionsausschuß wählt aus der Gruppe der ihm angehörenden 
Professoren nach Fj 49 Abs. 1 Nr. 4 Buchstabea WissHG bzw. Habilitierten 
seinen Vwsitzenden und dessen Stellvertreter. 

53 
Aulgaben des Promotionsausschusses 

(1) Der Promotionsausschuß hat insbesondere folgende Aufgaben: 
I Er nimm1 die Anmeldung von Promotionsabs~chlen Lnd D~ssertaI!onsthe- 

men enlgeqen ~ n d  bestatiqt sie. Diese Anrneldunq soll in der Reoet vor 
Aufnahmeder Arbeiten an der ~issertat ionerfol~en~ 

" 

2 Er pruft, ob aie fur die Durchf~nning einer experimentellen Dissertation 
erioroerl chen sachlichen Voraussetzunaen aeaeben sind In al er Re- 
gel geschieht dies durch eine entsprechGnde B<stätigung des Betreu- 
ers der Dissertation. 

3. Er stellt die Erfüllung der Zulassungsvoraussetzungen zum Promotions- 
verfahren fest. Er entscheidet über Ersatzleistungen gemäß 56. 

4. Er eröffnet das Promotionsveriahren. 
5. Er bestimmt für jedes einzelne Promotionsverfahren die Prüfungskom- 

mission und ernennt deren Vorsitzenden. 
6. Er wacht über die in dieser Promotionsordnung festgelegten Fristen. 
7. Er überprüft den Ablauf des Promotionsverfahrens. wenn der Dokto- 

rand Widerspruch erhebt. 
8. Er entscheidet über Ungültigkeitserklämngen gemäß Fj 17. 
9. Er entscheidet über die Entziehung des Doktorqrades aemäß $18. - - . 
(2) Ist eine Dissertation ineiner Fremdsprache im Sinnevon Fj 10 Abs. 2 beab- 
sichtigt, so trifft der Promotionsausschuß auf Antrag des oder der Doktoran- 
den vor Beginn der Arbeit die Entscheidung. 
(3) Der Promotionsausschuß kann dem ~achbereichsrat Anderungen der 
Promotionsordnung vorschlagen. 



5 4 
Primingskommission 

(1) Der Promotionsausschuß bestimmt für jedes Promotionsverfahren eine 
Prüfungskommission und ernennt einen Vorsilzenden. Dieser muß die Quali- 
fikation gemäß 5 49  Abs. 1 Nr. 4 Buchstabe a WissHG besitzen. 
(2) Jede Prüfungskommission hat vier Mitglieder. Diese müssen in ihrer 
Mehrheit zur Gruppe der Professoren mit der Qualifikation gemaß 5 4 9  Abc. 1 
Nr. 4Buchstabe a WissHGgehören bzw. habilitiertsein. Wenigstenszwei Mit- 
glieder müssen Professoren sein und dem promovierenden Fachbereich an- 
gehören. Dabei muß das Fach, in dem die Dissertation erfolgen soll. vertreten 
sein. Mitglieder der Prüfungskommission können vom Doktoranden vorge- 
schlagen werden. Der Betreuer der Dissertation, der Professor nach 5 4 9  
Abs. 1 Nr. 4 Buchstabea WissHG oder Habilitierter sein muß. soll der Prü- - . -~ .- - 

tungskommission angehoren.~lie Mitgiieder mussen den zu ver eihenden 
wer  einen entsprechenden Doktorarad besitzen. - 
(3) Der Promotionsausschuß kann Mitolieder anderer Fachbereiche der Ber- 
gischen Universität - ~esamthochschüle Wuppertal sowie anderer wissen- 
schafi~icner Hochschulen zu Mitgliedern der P~hingskommission ernennen. 

5 s  
Aufgaben der Prüiungskommissian 

Die Prüfungskommission hat folgende Aufgaben: 
1. Sie bestimmt entsprechend 5 11 Abs. 1 die Gutachter zur Beurteilung der 

Dissertation. 
2. Sie entscheidet auf der Grundlage der Gutachtervorschläge über die An- 

nahme der Dissertation. 
3. Sie nimmt die mündliche Prüfuna ab. - 
4. Sie beurteilt aul der Grundlage der G~ta~hte~Or~Chlage die D ssertation 

und die mundliche Prufung und legt das Gesamtbneil fest 

5 6  
Voraussetningen für die Zulassung zur Pmmoüan 

(1) Voraussetzungen für die Zulassung zur Promotion sind: 
1. ein zum Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule berechtigendes 

Zeuanis: - 
2. für Auslhnder eine ausreichende Beherrschung derdeutschen Sprache in 

Wort und Schrifi; 
3. ein ordnungsgemäßes Siudium der Naiurwissenschafien mil einer Regel- 

studienzeit von mindestens acht Semestern an einer wissenschaftlichen 

Hochschule. davon in der Regel die beiden letzten Semester an der Bergi- 
schen Universiiat - Gesamthochschule Wuppertal, abgeschlossen durch 
entweder 

- 

a) eine bestandene natumissenschafUiche Abschiußprüfung an einer 
wissenschaftlichen Hochschule: als solche gelten grundsätzlich Di- 
plomhaup$rüfungen rnit dem Hauplfach Physik. Mathematik oder 
Chemie, oder 

b) eine bestandene Erste staatliche Prüfung für das Lehramt an der Se- 
~undarstufe II, sofernalseinesder ~ache;~h~sik~ewahltund dannd e 
schriftiiche Hausarbeit angefertigt wurde. in Verbindung mit einem er- 
folgreich abgeschlossenen Aufbaustudium. Dieses wirddurch eine ge- 
sonderte (Studien- und) P~f~ngsordnung geregelt. 

Die Zulassungsvorausseizung erfüllt auch eine Diplomprüfung nach ei- 
nem Studium der Physik mit einer Regelstudienzeit von wenigstens sechs 
Semestern an einer wissenschafilichen Hochschule in Verbindung mit ei- 
nem erfolgreich abgeschlossenen Aubaustudium. Dieses wird durch eine 
gesonderte (Studien- und) Prüfungsordnung geregelt. 

12) Den Abschlüssen der Buchstaben a und b stehen bei ~oilieaen der son- 
sigen Voraussetzungen andere Abschtussegle~ch, wenn sie die"~rufun~sla- 
cher in wesenllichem Umfang zum Gegenstand hanen und der Bewerberdem 
Promotionsausschuß eine schwer~unktmäßiae Beschäfliouno rnit Fraaen 
der im Anhang gvannten ~acher'nachwetst-waren die ~roRiotionsfacFier 
nicht Gegenstand der Abschlußprufunq. kann der Promotionsausschuß im 
~ahmeniiner ~u~assun~sprufuig den~achweis der für eine Promotion er- 
forderlichen Kenntnisse inden Promotionsfachern verlangen. In diesem Falle 
ist die mündliche Pruhna in der Form des Riaorosums entsorechend 6 13 " - - 
Abs. 5 vorzusehen. 

5 7 
Antrag auf Elotfnung des Pmtionsverfahrens 

(1) Der Doktorand rlchtet den Antrag auf Eröffnung des Promotionsverfah- 
rens an den Vorsitzenden des Promotionsausschusses. Der Antraa ist schritt- - 
lieh zu stellen. 
(2) Dem Antrag auf Eröffnung des ~romotionsverfahrens sind beizufügen: 
1. ein in deutscher Sprache abgefaßter Lebenslauf, der insbesondere den 

Studienvertauf des Doktoranden darlegt; 
2.. die Nachweise über die Zutassungsvoraussetzungen des 5 6; 
3. die Bestätigung der Anmeldung des Promotionsvorhabens gemäß 5 3 

Abs. 1 Nr. 4; 
4. die Dissertation in vier gebundenen oder gehefteten Exemplaren; 
5. eine Erklärung des Doktoranden, daß er die eingereichte(n) Arbeit(en) 

selbständig verfaßt hat; 
6. eine Erklämng des Doktoranden. daß er bei der Abfassung der Arbeit nur 

die in der Dissertation angegebenen Hiifsminel benutzt und alle wörtlich 
oder inhaltlich übernommenen Stellen als solche aekennzeichnet hat: - 

7 eine Erklarung daruber. ob die Dissertation in der gegenwartigen wer e#- 
ner anderen Fassung schon einem anderen Fachbereich einer wissen- 
schafitichen Hochschule voraeleaen hal: - 

6. ein polizeiliches Führungszeugnis, wenn seit der Exmalnkulation mehr als 
drei Monate verflossen sind und der Doktorand nicht im öffentlichen oder 
kirchlichen Diensl steht; 

9. ein Antrag des Doktoranden auf die nach 5 13 Abs. 2 gewählte Form der 
mündlichen Prüfung. 

(3) Dem Antrag auf Erötfnung des Promotionsverfahrens können beigefügt 
werden: 



(2) Eine Entscheiduna über die Dissertetionsoll während der Zeit. in der Lehr- 
;eranstaltungen statainden. spetestens vier Wochen nach Ab auf der Ads,e- 
g,ngsfrist erfolgen Wahrend der vorles~ngsfreien Ze4tsoll die Entscheiddng 
'nn&halb von acht Wochen qetroiien werden. - 
(3) Die Annahme der Dissenationistdem Doktoranden vom Vorsitzendender 
Prulungskommissaon zusammen mit dem Termin der münalichen PrJfdng 
unverzualich schnftl~ch mitzuteilen. Gleichze,tia ist der Promotionsausschuß 
zu benachrichtigen. 

- 
(4) Beschließt die Prüfungskommission die vorläufige Rückgabe der Disser- 
tation. so macht sie eine Entscheiduna über ihre Annahme oder Ablehnuna 
von einer Uberarbeitung durchden~ofiorenden ebhengig. Mit dem Beschluii 
uber d e vorlaulige Ruckgabe legt die Prufungskommission die Frist lest. in 
der die~berarbeiung zu &Iolgennat. ~er~esChiLß Lberdie vorl&ufige Ruck- 
aabe der Dissertat On ~ n d  seine Bear~nduna sowie die festaesetrie Uberar- 
6eitungsfrist sind dem ~oktorandeniom ~orsilzenden der 6ufdngskomm s- 
sion unverz~alich schr.ftlich mitzuteilen. Gieichzeitiq ist der Promotionsa~s- 
schuß zu betachnchtigen. 
(5) Gegen die vorlaulige Ruckgabeder Dissertal on kann der Dortorend beim 
Promot'onsaussch~fl WidersoNCh erheben Uber den Widerspr~ch ent- 
scheidet der ~romotionsausschufl. 
(6) Reicht der Doktorand die überarbeitete Dissertation dem Vorsitzenden 
der Pr~lungskommiss~on lr#stgereCnt wieder ein. so entscheidet die Pru- 
fungskommicsicm nach den Bestimmungen dieses Paragraphen uber die An- 
nahme oder Ablehnungder Dissertation. Versaumtder Doktorand dieinm ge- 
setzte Überarbeitungsfrist, so gilt die Dicceriation als abgelehnt. 
(7) Ei le Ablehnung der Dissertation und ihre Begrundung sind dem Dokto- 
randen vom Vorsitzenden der P ~ h n g ~ k ~ m m i ~ ~ t ~ n  dnverzuglich schnlllich 
mitzuteilen. Gleichzeitig ist der ~romotionsausschufl zu benachrichtigen. 
(8) Gegen den ablehnenden Entscheid der Prufungskommission kann der 
Doktorand beim Promotionsa~ssdiufl Widerspruch erheben Uber den WS- 
derspruch entscheidet der Promotionsausschufl. 
(9) Bei Ablehnung der Dissertation kann das eingeleitete Promotionsverfah- 
ren nicht weitergeführt werden. Die abgelehnte Dissertation bleibt mit allen 
Gutachten und aal. den Stellunanahmen aemäfl 6 11 Abs. 6 bei den PrU- 
fungsakten. Eineeinmalige ~iederholung des ~romÖtionsverfahrens. soweit 
es sich auf die Dissertation bezieht, ist zulässig. 

(1 ) Die mund iche Pr~lung wira von den Mitgt edem der Prufungskommission 
aemeinsam awenommen Sie findet in der Reael innerhalb von vier Wocnen 
nach ~nnahmcder Dissertation statt. Ober d e i  Verlauf der Prüfung wird ein 
Protokoll angefertigt. 
(21 Der Doktorand hat zwei Verfahren zur Wahl (6 13 Abs. 4- Disputation und 
5 i 3 Abs. 5 - Rigoros~m), von denen das unter Absatz 4 geregelie Verfahren 
iedoch nur zLr Anwendung kommen kann, wenn der Kandidat eine qualil - 
nerte lmit der Note befnediaend oder besser bestandene) Abschlufl~rüfuna 
im s i r i e  von 5 6 Abs. 1 abgelegt hat. 

- 

(3) 
1. Jeder Doktorand wird einzeln geprüft, 
2. An der mündlichen Prüfung können andere Doktoranden als Zuhörer teil- 

nehmen. sofem der Kandidal keinen EinsDruch erhoben hat. Die Teil- 
nahme erstreckt s.ch nicht a ~ l  die BeratLng der Prufungskomm ss on ~ b e r  
d e Pr~tungsieistungen ~ n d  die Bekanntgabe des Pr~fungsergeon sses 

3. Unmittelbar nach der mündlichen Prüfung entscheidet die Prüfungskom- 
mission mit einfacher Mehrheit. obsie bestanden ist. Ist die mündliche Prü- 
fung Deslanden. so legt d ~ e  P~lungskommission mit einlacher Mehme I 
die Gesaminote der Promotion !m Rahmen der in 5 11 Abc 5 dieser Ord- 
nuna aenannten Bewenunaen fest. Dabei kann die Prülunaskommission 
unt6Rer~cks chtigung derm~ndlichen Leistdng aes~oklorändenvonder 
Bewert~ng der D ssertahon um je eine Notenstule nach unten oder oben 
abweichen Bei dnterschiedlicher Bewertung der Dissertation durch d,e 
Gutachter rann d ~ e  Pr~fungskomniission von der Desten oder schlechie- 
sten Bewertunq Lm le eine Notenstule abweichen - .  

4. Ist die mündliche Prülung nicht bestanden. so kann sie nur einmal, und 
zwar frühestensnach Ablauf von drei Monaten und spätestens nach einem 
Jahr. wiederholt werden. 

(4) Disputation: 
1. Das Verfahren besteht aus einer Disputation und einer anschließenden 

mündlichen Fachprüfung. - 
2. Die Disoutation bezieht sich auf die Dissertation. Sie soll die Fähiakeit des - ~~ - - - - -  

~ortoranden nachweisen, die von ihm erarbeiteten Ergebnisse darzustel- 
len und geqenüber Fraqen und Einwänden wissenschaftlich zd Dearunden 
oder wst& auszuführin. Sie ist in der Regel von einstündiger ~äuer .  

3. Die mündlicne Fachpr~f~ng erstreckt sich aul Oie theoret~scnen und me- 
thod,schen Grundlagen der Phvsik. Sie dauert in aer Reae eine Stunde. - 

(5) Riaorosum: . .  - 
1. DasVerfahrendesRigorosumsbestehtauseinermundlichenPrufung. Die 

mundliche Prufung erstrecktsch adf eine Fachewerbindung. aie der Dok- 
torand aus den im Anhano aenannten Fächern bildet. Dabei smd zwei Fa- 
cher a ~ s  der Gr~ppe A ~ 4 i i n  Fach eus der Gruppe B zd verbinaen. Das 
Gebietder Dissertation m~ßder Gruppe Aangehoren dnd inderaewahllen - 
Fäche~erbinduna enthalten sein. - 

2 In oegrundeten Fallen kann aer Doktorand anstelle eines Faches der 
Gr~ppe B ein n.cht dort aulgeldhrtes Fach mit zwei Fachern der GNppe A 
verntnaen Uber die Zulassuno dieses Faches als Nebenfach entscheidet - ~~ ~ 

der Promotionsausschuß. 
3. Die mündliche Prülung dauert in der Regel insgesamt zwei Stunden. 

5 14 
Ahschlufl des Pmmotlonsverlahrens 

( 1 )  Nacn Feststellung des Gesamtergebnisses teilt der Vors tzenoe aer Pru- 
Iungsrommission dem Doktoranden die Bewertung der Dissertat,on Jno oas 
Geiamteraebnisder Prüfuna mit. Der Dekan des Fachbereiches und der Vor- 
sitzende d i s  ~romotionsau~schusses sind zu benachrichligin 
(2) Der Dekan des Fachbereichs Naturwissenschaften I - Physik stellt dem 
Doktoranden eine vorläufiae Bescheiniauna aus. die die Bewertuna der Dis- 
sertation und das Gesamtergebnis derPrüiung enmalt. 

- 



115 
Verotrmiiichung der Mssetiaiion 

(1) Der Doktorand legldenendgültigenText der Dissertationeinschließlichei- 
nerZusammenfassuna inenalischer Sorache tabstractbvon nicht mehralsei- 
ner Seite dem erslen 6utac6ter noch'einmal "or. 
(2) Der Kandidatsoll innerhalb eines Jahres neben einem für die Prüfungsak- 
ten des Fachbereiches bestimmten Exemplar entweder 
a) 150 Exemplare in Buch- oder Fotodruck zum Zweck der Verbreitung oder 
b) 3 Exemplare, wenn die Veröffentlichung in einer Zeitschrift eriolgt. oder 
C) 3 Exemplare. wenn ein gewerblicher Verleger die Verbreitung über den 

Buchhandel übernimmt und eine Mindestauiiaae von 150 Exemplaren - 
nachgewiesen wird. oder 

d) 3 Exemplare in kopieriahiger Maschinenschriii z~sammen mit der M~tter- 
kopie Lnd 150 weitere Kopien in Form von Mikrof CheS: in diesem Fall uber- 
tragtder Doktorand derhochsch~ledasRecht. we tere Kopien~n Form von 
Mikrofiches von seiner Dissertation herz~slellen und zu verbreiten. 

für die Zwecke einer Veröffentlichuna dem Dekan überqeben. Diese Frist 
kann vom Promot onsausschuß in beghndeten ~usnahmifallen Jm ein wei- 
teres Jahr verlangen werden. Die unter BUChstaUen a ~ n d  d genannten Ex- 
emolare überaibtder Dekan einschließlich der zusammenfassuns der Hoch- 
Schulbibliothek. 

516 
Vollwg der Pmmoiion - 

(1 \ Ist die Veröffentlichuna der Dissertation sicheraeslellt. so vollziehtder De- , , - 
kan des Fachbereichs ~~turwissenschaften I - Physik die Promoiion d ~ r c h  
Aushandiq~nq. in beqrundeten Ausnahmetallen durch Zusendung der Pro- 

(2) Die Promotions~rkunde enthalt den Titel der Dissertation Jnd die Bewer- 
tdnq der Arbeit sowie die Gesamtbeweriung der Doktorp~f~ng. Die Promo- 
tio&urkundewird mit dem Sieoel des FachbereichesNaturwissenschaften I- - . ~  ~ ~ ~ 

Physik versehen und vom ~ e k a n  unterzeichnet. Als Tag der Promotion wird 
der Taa der letzten mundlichen Prüfunq qenannt. - - - 
(3) Mit der Aushändigung der Promotionsurkunde erhält der Doktorand das 
Recht, den Titel eines Doktors der Natunuissenschaften(Dr. rer. nat.) zu füh- 

5 17 
Unaültiakeit der Promoiion - - 

Ergibt sich vor Aushandog~ng der Promotions~rkunde, deß der Doktorand 
sich bem Nachweis der Promotionsleistungeneiner TausChJng schuldigge- 
macht hat wer daß wesentlicheVora~ssetzunqen (5 6) irngerweise alsgege- 
ben anaenommen waren. so kann der ~romohsäu&chÜß nach ~nhofüns 

- 1 1  - 
119 

Ehrenpromotion 
Eine Verleihung des Doktorgrades ehrenhalber (Dr. rer. nat. h.c.) muß von 
mindestens zwei Professoren des Fachbereichs beantragt werden. Zur Be- 
schlußfassung im Fachbereichsrat bedaridieser Antrag der Zustimmung von 
zwei Dritleln aller Professoren und Habilitierten des Fachbereichs Naturwis- 
senschaften I. Die endgültige Zustimmung erfolgt im Fachbereichsrat und er- 
fordert eine Mehrheit von zwei Dritteln der Mitglieder. 

§ 20 
Inkranireten 

Die Promotionsordnung tritt nach der Genehmigung durch den Minister Iür 
Wissenschaft und Forschuna des Landes Nordrhein-Westfalen am Taae 
nach aer Veroifenii chJng 16 Gemeinsamen Amtsb att des KJ t~sminisie- 
rJms una des Mnisteri~ms fur Wissenschall und FOrsChJnq des Landes . 
Nordrhein-Westfalen in Kraft. 

AusgeferLgt aufgrund der Beschlusse des Fachbere chsrates aes Fachbe- 
reichs Nat~rwissenschaften I - Physlk vom 27.6. 1986 und des Senats der 
Berqiwhen Universiiat - Gesamthochschule W ~ ~ ~ e n a l  vom 9.7.1986 sowie 
der Genehmigungdes ~inistersfür ~issenschan und Forschung des Landes 
Nordrhein-Westfalen vom 23.7. 1986 - I B 2-81011130. 

Wuppenal, den 28. Juli 1986 
Der Rektor 
Häußiing 

Anhang 

Disserlationsarbeiten (A) und Nebenfächer (B) ads dem Bereich der Natur- 
wissenschaften I - Physik. 

A 
Experimentalphysik 
Theoretische Physik 

B 
Reine Mathematik 
Angewandte Mathematik 
Chemie 

<~ - 

der ~rüfun~skommissiÖn'die ~rom01ionsleistun~en für ungültig erklären. 
- 

5 18 
Enizlehung des Dokiorgrades 

Die Entziehung des Doktorgrades richtet sich nach den gesetzlichen Bestim- 
mungen. Über die Entziehung entscheidet der Promolionsausschuß. 
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